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Der amerikanische Unteroffizier:
aufgeschlossen und energisch.

Der Dienst am Funkgerät — auch hier
darf die einsatzbereite Waffe nicht fehlen.

Eine kleine Garnisonsstadt mußte für die
amerikanischen Truppen errichtet werden.

Hier demonstrieren koreanische Sportier
amerikanischen Soldaten «Karate» vor —

ein asiatischer Sport, der einem
Soldaten nur von Nutzen sein kann.

Wie überall, wo amerikanische Truppen
stationiert sind, trifft man auch hier die
straff organisierten MPs (Military Police
— Militärpolizei) an.

Militärische Grundbegriffe

Die offene Stadt

Als «offene Stadt» bezeichnete man im
Mittelalter eine Stadt ohne Stadtbefestigung,

die also dem Zugriff eines Angreifers
«offen» lag, ohne daß er die Stadt

zu belagern brauchte. Dieser Begriff der
«offenen», das heißt der unverteidigten
Stadt ist später in die völkerrechtlichen
Kriegsregeln eingegangen. Bereits vor
90 Jahren: in der Brüsseler Konferenz
vom Jahre 1874 wurde, im Bestreben, die
Leiden des Krieges für die Zivilbevölkerung

zu mildern, eine Erklärung vorbereitet,
wonach «offene Städte» weder

angegriffen noch bombardiert werden dürften.
Da die Brüsseler Erklärung nicht ratifiziert

wurde, erlangte sie vorerst noch
keine formale Rechtskraft. Erst das Haager

Abkommen vom 18. Oktober 1907
betreffend die Gesetze und Gebräuche
des Landkrieges brachte die rechtliche
Verankerung des Schutzgedankens für
unverteidigte Ortschaften, indem es in
Artikel 25 bestimmte: «Es ist untersagt,
unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten
oder Gebäude, mit welchen Mitteln es
auch sei, anzugreifen oder zu beschießen.»

Der Begriff der «offenen Stadt» ist in
dieser Bestimmung ersetzt worden durch
den etwas deutlicheren Ausdruck der
«unverteidigten Stadt». Zwar ist auch
dieser Begriff noch nicht in allen Teilen
eindeutig; es war deshalb Sache der
Praxis, festzulegen, was darunter verstanden

werden sollte.
Vorerst ist dazu festzustellen, daß sich
die Bestimmung des Artikels 25 in einem
kriegsrechtlichen Abkommen findet, das

die Festlegung der Regeln des
Landkrieges zum Gegenstand hat; um dabei
auch eine allfällige Bombardierung aus
der Luft zu erfassen — an die man im
Jahre 1907 noch nicht recht glauben
konnte —, wurde in dem Artikel 25 der
Passus «mit welchen Mitteln es auch
sei» aufgenommen, bei dem offensichtlich

an den Beschuß aus der Luft
gedacht wurde. Die auf den Landkrieg
zugeschnittene Ordnung vermochte mit der
gewaltigen Entwicklung des Luftkrieges
nicht Schritt zu halten; die völkerrechtliche

Praxis hat sich später damit be-
holfen, daß der genannte Artikel 25 nur
noch auf den dem Landkrieg unmittelbar
dienenden Luftkrieg, also den taktischen
Luftkrieg, anwendbar erklärt wurde,
während der selbständige, das heißt der
strategische Luftkrieg als außerhalb der
Landkriegsordnung stehend betrachtet
wurde.
Ueber den Begriff «unverteidigt» besteht
in der kriegsrechtlichen Literatur keine
völlige Klarheit. Fest steht, daß es sich
dabei nicht um nicht befestigte, sondern
um nicht mit aktivem Waffeneinsatz
verteidigte Ortschaften handelt. Anerkannt
ist auch, daß der Schutz der Stadt mittels
Fliegerabwehrgeschützen die Stadt noch
nicht zur «verteidigten» Stadt macht.
Eine Ortschaft ist aber nicht nur dann
nicht «unverteidigt», wenn aus ihr
geschossen und wenn um sie gekämpft
wird, sondern auch dann, wenn sie von
Truppen besetzt oder wenn sie im
Frontgebiet liegt und ganz allgemein der
Kriegführung entscheidend dient.
Die allzu unbestimmte Fassung des
Artikels 25 der Landkriegsordnung (in
Verbindung mit den weitern Schutzbestimmungen

der Artikel 26 bis 28) gewährte
im Ersten Weltkrieg den betroffenen
Zivilbevölkerungen keinen genügenden
Schutz. Im Jahr 1923 wurden darum von

einer internationalen Juristenkommission
die sogenannten «Haager Luftkriegsregeln»

ausgearbeitet, die den unpräzisen
und an seine Stelle als neues

Kriterium das Vorhandensein militärischer
Objekte in einer Ortschaft stellten.
Demzufolge sollte die Luftbombardierung von
Städten und Ortschaften dann zulässig
sein, wenn sich darin ein oder mehrere
militärische Ziele (Streitkräfte, militärische

Werke, Anlagen oder Depots,
Fabriken für Kriegsmittel, militärisch
benützte Verkehrs- und Transportanlagen
u. a.) befinden, deren Zerstörung für die
Kriegführenden einen klaren militärischen
Vorteil bedeuten würde. Das Haager
Luftkriegsrecht von 1923 ist wegen Nicht-
ratifikation bedauerlicherweise nie in
Rechtskraft erwachsen; dennoch hat dieser

Entwurf später die völkerrechtlichen
Anschauungen maßgebend beeinflußt.
Das neue Kriterium des «militärischen
Objekts» in einer Ortschaft wird heute
von der völkerrechtlichen Lehre
grundsätzlich anerkannt.
Somit ist heute der Begriff der «offenen»
bzw. der «unverteidigten Stadt» überholt.
In der einseitigen Erklärung einer Stadt
zur «offenen Stadt» liegt für einen Gegner

keine rechtliche Verpflichtung;
völkerrechtlich ist er lediglich gehalten, auf
eine Luftbombardierung zu verzichten,
sofern sich in der Ortschaft weder Truppen

noch kriegswichtige Objekte befinden.

Dagegen bleibt natürlich die
Möglichkeit offen, daß die Kriegsparteien
unter sich auf Grund eines Ad-hoc-
Abkommens eine Ortschaft aus den
Kriegshandlungen heraushalten und sie
auf diese Weise praktisch zur «offenen
Stadt» machen. Ein solches
Sonderabkommen wird jedoch nur dann
Zustandekommen, wenn beide Teile an
einer derartigen Regelung interessiert
sind. K.
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